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Ver- und Entsorgung

4.3 Stein- und Erdmaterial

Die langfristige Eigenversorgung des Kantons mit Baurohstoffen (z. B. 
Kies, Sand, Ton) ist anzustreben. Die Rohstoffe sind optimal zu nutzen 
durch
 • rationellen und vollständigen Abbau,
 • möglichst vollständige Aufbereitung,
 • eignungsgerechte, ressourcenschonende Verwendung,
 • vermehrten Einsatz von Recycling-Baustoffen.

Beim Rohstoffabbau sind die Landschafts- und Umweltbelastungen 
sowie der Energieverbrauch zu minimieren und eine möglichst hohe 
Nutzungseffizienz anzustreben; insbesondere ist der Gewässerschutz 
zu berücksichtigen. Die Landschaft ist nach Möglichkeit durch ökolo-
gische Ausgleichsmassnahmen aufzuwerten. Der Transport grösserer 
Rohstoff- und Aushubmengen über lange Distanzen sollte zudem mini-
miert werden und möglichst ökologisch und effizient erfolgen.

Als Grundlage für die Ausscheidung von Nutzungszonen dienen regio-
nale Abbauplanungen.

Materialentnahmestellen sind effizient und rationell zu betreiben. Spä-
testens 5 Jahre nach Abschluss der letzten Abbauetappe müssen sie 
vollständig rekultiviert oder renaturiert sein.

Bei der Bewilligung der Wiederverfüllung von Materialentnahmestellen 
mit unverschmutztem Aushubmaterial ist sicherzustellen, dass diese für 
alle Anlieferer zu gleichen Konditionen zugänglich sind.

Die Abbau- und Ablagerungsgebiete im Bereich der Vorranggebiete 
gemäss Übersichtskarte «Kies- und Sandvorkommen» sind in der Orts-
planung entsprechend auszuscheiden.

Für Vorhaben von mehr als 20 000 m3 Material und mit einer Zeitdauer 
von mehr als zwei Jahren sind Nutzungszonen erforderlich.

In Materialgewinnungszonen sind notwendige Baustoff-Recyclinganla-
gen zulässig.

Die Ausgangslage bilden die vorliegenden, rechtskräftigen regiona-
len Abbauplanungen in den Vorranggebieten gemäss Übersichtskarte 
«Kies- und Sandvorkommen» sowie die in die Richtplankarte aufgenom-
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menen, genehmigten Abbauzonen beziehungsweise Abbaugebiete der 
kommunalen Richtpläne.

Die einzigen im Kanton Thurgau in grösseren Mengen vorkommenden 
Rohstoffe sind – abgesehen von nachwachsendem Holz – Kies, Sand 
und Ton. Mengenmässig ist dabei vor allem der Rohstoff Kies relevant. 
Dieser wird in erster Linie im Hoch- und Tiefbau verwendet und muss in 
der Regel definierten Qualitätsanforderungen genügen. Die im Kanton 
Thurgau zahlreich vorhandenen kleinen Kiesgruben im Wald dienen übli-
cherweise forstlichen Zwecken, beispielsweise dem Unterhalt von Wald-
wegen.

Derzeit besteht im Kanton Thurgau ein jährlicher Bedarf an minerali-
schen Baustoffen von rund einer Million Kubikmetern. Dieser Bedarf wird 
zu rund 80 Prozent mit Kies und Sand gedeckt. Davon stammen etwa 
65 Prozent aus anderen Kantonen oder aus dem grenznahen Ausland. 
Der Anteil von Recycling-Baustoffen beträgt etwas weniger als einen 
Viertel der benötigten Gesteinskörnung. Er stammt grossmehrheitlich 
aus dem Kanton Thurgau. Damit verfügt der Kanton Thurgau aktuell (Be-
zugsjahr 2018) über einen Autarkiegrad von lediglich rund 50 Prozent.

Kies, Sand und Ton sind endliche Rohstoffe, die soweit möglich durch Se-
kundärrohstoffe aus dem Baustoffrecycling zu ersetzen sind. Ihre Gewin-
nung muss deshalb möglichst rationell und vollständig erfolgen. Solange 
die Rohstoffkreisläufe nicht vollständig geschlossen werden können, ist 
der Abbau von Primärmaterialien weiter notwendig. Die Abbauvorhaben 
müssen dabei auf die Belange von Natur und Landschaft abgestimmt 
sein und den Anforderungen von Umwelt- und Gewässerschutz Genüge 
leisten. Transporte sind zu optimieren und bei grossen Vorhaben soll das 
ökologisch effizienteste Transportmittel zum Einsatz kommen. Damit Ein-
griffe in den Naturhaushalt möglichst klein gehalten werden können, ist 
eine hohe Nutzungseffizienz anzustreben.

Um möglichst effizient zu sein, muss der Abbau der Rohstoffe etappiert 
geplant werden. Dabei muss die jeweils offene Fläche möglichst klein 
gehalten und eine kontinuierliche Wiederverfüllung mit geeignetem Aus-
hubmaterial sichergestellt werden. Die Anlieferung muss dabei für jeder-
mann zu gleichen Konditionen möglich sein. Baustoffrecyclinganlagen, 
die zur Sicherstellung der Qualitätsanforderungen von Recycling-Bau-
stoffen auf Primärmaterialien angewiesen sind, können dabei nur solan-
ge betrieben werden, wie dieses Material aus dem Perimeter der rechts-
gültigen regionalen Abbauplanungen gewonnen werden kann.
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Im KRP 1996 wurden sechs Vorranggebiete für den Abbau von Kies und 
Sand bezeichnet (vgl. Übersichtskarte «Kies- und Sandvorkommen»).

In diesen Vorranggebieten haben interessierte Unternehmer unter Lei-
tung des Kantons und der Standortgemeinden Abbauplanungen erarbei-
tet, die als Grundlage für die Festlegung von Nutzungszonen dienen. Die-
ser Richtplanauftrag ist mittlerweile grösstenteils erfüllt. Die Grundlagen 
haben sich bewährt. Insbesondere in den beiden Vorranggebieten Warth-
Weiningen/Uesslingen-Buch/Hüttwilen und Berg/Bürglen/Weinfelden 
wurde dadurch eine Koordination über die Gemeindegrenzen hinweg er-
reicht. Die nach Planungsgrundsatz 4.3 C erstellten regionalen Abbau-
planungen werden von den Planungsbehörden periodisch überprüft und 
gegebenenfalls nachgeführt.

Die Übersichtskarte «Ziegeleirohstoffe» ist eine schematische Informa-
tion über den Interessenperimeter der bestehenden Ziegeleibetriebe so-
wie über die Vorkommen der Glimmersande in der oberen Süsswasser-
molasse am Seerücken.
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Hinweis zu den Änderungen
Gelb umkreist sind die Bereiche, 
bei denen die Karte angepasst 
wurde. Damit die Änderungen 
nachvollzogen werden können, 
ist die gleiche Karte aus dem 
Richtplanentwurf der öffentli-
chen Bekanntmachung (Stand: 
März 2023) auf der Rückseite 
abgebildet.
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Richtplanentwurf (Öffentliche Bekanntmachung; Stand: März 2023)
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